
 

 

Daten/ Geänderter Zweck Speicherungsdau-
er/Kriterien für Festlegung 

Gesetzl./vertragl. Verpflich-
tung der WPK zur Bereit-
stellung der Daten 

Pflicht des Betroffenen zur 
Bereitstellung der Daten 

Mögliche Folgen der 
Nichtbereitstellung 

Erfüllung von gesetzlichen 
Übermittlungspflichten betref-
fend Daten gem. § 38 Nr. 1- 5 
WPO: 
 an Gerichte und Behörden 

(§ 36a Abs. 3 Nr. 2 WPO) 
 an Berufskammern eines 

anderen freien Berufs  
(§ 36a Abs. 4) 

 an Versorgungswerke der 
WP/vBP (§ 36a Abs. 5) 

 für Bestellung, Anerken-
nung, Berufsaufsicht und 
Qualitätskontrolle zuständ. 
Stellen in anderem EU- / 
EWR-Staat (§ 57 Abs. 7 
WPO) oder Drittstaat  
(§ 57 Abs. 9 WPO). 

Unbegrenzt (vgl. § 38 Nr. 1 
a.E., Nr. 2 a.E., Nr. 3 a.E., 
Nr. 4 und 5 WPO), Historie 
des Berufsregisters muss 
nachvollziehbar sein 

Ja (siehe in Spalte 1 genann-
te gesetzl. Vorschriften) 

Ja (§§ 40 Abs. 2 Satz 1, 
131a, 134 WPO) 

Anordnung von Zwangsgeld 
(§ 40 Abs. 2 Satz 2 WPO) 
oder Sanktionierung im 
Rahmen der Berufsaufsicht 

Weitergabe von Berufsregis-
terdaten (s.o.) und freiwilligen 
Daten (§ 37 Abs. 2 WPO) 
aufgrund vertraglicher Verein-
barung mit Dritten, z.B. 
 Universitäten 
 Berufsverbänden 
 Fortbildungsanbietern 
(im Rahmen der geltenden 
Vorschriften und der Vorgaben 
des Vorstands; bei freiwilligen 
Daten nur soweit kein Wider-
spruch, § 37 Abs. 3 WPO). 
 
 

s.o. Ja (aufgrund Vertrag mit 
Dritten) 

s.o. (nicht bei freiwilligen 
Daten i.S.v. § 37 Abs. 2 
WPO) 

s.o. (nicht bei freiwilligen 
Daten i.S.v. § 37 Abs. 2 
WPO) 

www.wpk.de/datenschutz/ 
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Erfüllung von gesetzlichen 
Übermittlungspflichten im 
Rahmen der Berufsaufsicht: 
 an Staatsanwaltschaft / 

Generalstaatsanwalt-schaft 
Berlin (§ 65 Abs. 1 WPO) 

 an Berufskammern eines 
anderen freien Berufs / zu-
ständige Generalstaatsan-
waltschaft (§§ 69 Abs. 4, 
36a Abs. 3 WPO) 

 an Arbeitgeber des Be-
troffenen (§ 64 Abs. 5 
WPO) 

 an Beschwerdeführer bei 
Maßnahmen (§ 69 Abs. 5 
WPO). 

10 bzw. 5 Jahre (§ 126a 
WPO) 

Ja (siehe in Spalte 1 genann-
te gesetzl. Vorschriften) 

Ja, bei Gremienbeschluss 
gem. § 62 WPO für die dort 
geregelten Fällen, im Übri-
gen nein 

Kann als Berufspflichtverlet-
zung ggf. in eigenständigem 
Berufsaufsichtsverfahren 
sanktioniert werden 

Weitergabe  
 
- von Namens- und Adress- 
sowie Forderungsdaten 
zwecks Beitreibung von Bei-
trags- und Gebührenbeschei-
den und Ausgangsrechnun-
gen, Mahnwesen (BeitragsO 
WPK; GebO WPK; VwVG):  
 an Hauptzollamt  
 an AG Berlin-Wedding  
 an Gerichtsvollzieher. 
 
- von Namens-, Adress-, For-
derungs- und Bankverbin-
dungsdaten zwecks Kontrolle 
von Bankein- und Bankaus-
gängen an kontoführende 
Bank der WPK 
 
 
 

6 bzw. 10 Jahre (§ 147 AO; 
§§ 238, 257 HGB) 

Ja (aus haushaltsrechtl. 
Grundsätzen oder soweit zur 
Durchführung der Abschluss-
prüfung und Innenrevision 
erforderlich) 

Ja (§§ 40 Abs. 2 Satz 1, 
131a, 134 WPO) 

Anordnung von Zwangsgeld 
(§ 40 Abs. 2 Satz 2 WPO) 
oder Sanktionierung im 
Rahmen der Berufsaufsicht 
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- von Namens-, Adress-, For-
derungs-, Vertrags- u.a.  
-daten zwecks Abschlussprü-
fung (§§ 60 Abs. 2 WPO, 15 
Abs. 4 Satzung WPK) und 
Innenrevision (Vorstandsbe-
schluss, § 8 Abs. 1 Satzung 
WPK) an Abschlussprüfer 
bzw. Innenrevisor der WPK. 
 

  



4 

 

Ursprünglicher Zweck der 
Datenverarbeitung inkl. 
Rechtsgrundlage 

Kategorien und Quelle 
verarbeiteter Daten 

(ggf. externe Empfänger 
dieser Daten) 

Geänderter Zweck der Da-
tenverarbeitung 

Speicherungsdauer bzw. 
Kriterien für deren Festle-
gung 

Gestützt auf § 36a Abs. 3 Nr. 
2 WPO erhebt die WPK im 
Rahmen von Bestellungs-, 
Anerkennungs-, Rücknahme- 
und Widerrufsverfahren (§§ 
16, 20, 28, 34 WPO) bei ge-
gebenem Anlass folgende 
Daten über Mitglieder bzw. 
Kandidaten: 
  
 Verwirkung eines Grund-

rechts 
 straf- oder berufsgerichtl. 

Verurteilungen 
 Sanktionen anderer Be-

rufskammern 
 Berufshaftpflichtversiche-

rung 
 gesundheitliche Situation 
 andere Tätigkeiten 
 wirtschaftliche Verhältnis-

se. 

siehe in Spalte 1 
 
Die WPK erhebt die o.g. 
Daten bei 
 
 Gerichten (öffentl. Stelle) 
 Staatsanwaltschaften 

(öffentl. Stelle) 
 anderen Berufskammern 

(öffentl. Stelle) 
 Versicherern 
 Ärzten 
 dem Schuldnerverzeich-

nis (öffentl. Stelle) 
 dem Handelsregister (öf-

fentl. Stelle) 
 Arbeitgebern 
 Gerichtsvollziehern (öf-

fentl. Stelle) 
 Gläubigern. 

Berufskammern eines ande-
ren freien Berufs (§ 36a Abs. 
4 WPO) 

Die anderen Berufskammern 
sollen durch die Datenüber-
mittlung in die Lage versetzt 
werden, Sachverhalte mit 
Blick auf das jeweilige Be-
rufsrecht zu prüfen 

Die WPK speichert die Daten 
zunächst für die Dauer des 
jew. Verfahrens, ggf. bis zur 
Bestandskraft einer Ent-
scheidung einschl. etwaiger 
Tilgungsfristen. Vor einer 
Löschung prüft die WPK im 
Einzelfall, ob die Daten ggf. 
in einem späteren Verfahren 
berücksichtigt werden müs-
sen. 

Durchführung der Berufsauf-
sicht (§ 61a WPO) 

 Name, Vorname, An-
schrift / Kontaktdaten 

 Angaben zur Berufsaus-
übung (WPG usw.) 

 Sachverhalte, die einen 
Anfangsverdacht berufs-
widrigen Verhaltens be-
gründen könnten bzw. 
zur Prüfung einer Berufs-
pflichtverletzung benötigt 
werden 

 frühere oder anhängige 
Verfahren der WPK 

 Staatsanwaltschaft / Ge-
neralstaatsanwaltschaft 
Berlin  

 Berufskammern eines 
anderen freien Berufs / 
zuständige General-
staatsanwaltschaft  

 Arbeitgeber des Betroffe-
nen  

 Beschwerdeführer  

 Überprüfung der Strafbar-
keit (§ 65 Abs. 1 WPO) 

 Überprüfung mit Blick auf 
andere Berufsrechte (§§ 
69 Abs. 4, 36a Abs. 3 
WPO) 

 Qualitätssicherungsmög-
lichkeiten des Arbeitge-
bers (§ 64 Abs. 5 WPO) 

 Informationsrecht des 
Beschwerdeführers (§ 69 
Abs. 5 WPO) 

10 bzw. 5 Jahre (§ 126a 
WPO) 

Informationspflichten gemäß Art. 14 DSGVO, § 33 Abs. 2 BDSG: Ursprünglicher und geänderter Zweck von nicht bei Betroffenen erhobenen Daten 
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 anderweitige Straf-, Ord-
nungswidrigkeiten- oder 
Berufsaufsichtsverfahren 

 
Die WPK erhebt die o.g. 
Daten bei 
 
 eigenen Akten-

/Datenbeständen (ggf. 
auch der Mitgliederabtei-
lung und der Abteilung 
QK) 

 Staats- und General-
staats-anwaltschaften, 
Berufskammern anderer 
freier Berufe) 

 Dritten (Mitteilungen von 
Beschwerdeführern oder 
Mandanten, APAS, Ge-
richten gem. MiStra, MiZi)  

 EBanz-Anfragen 
 Internet-Recherchen. 

Im Rahmen von Beschwerden 
erhaltene Daten über Dritte, 
die den WP/vBP-Titel oder die 
Bezeichnung WPG/BPG un-
befugt verwenden, dienen der 
Durchführung eines UWG-
oder Ordnungswidrigkeiten-
ver-fahrens (§§ 132 Abs. 3, 
133 WPO), zur Wahrung der 
Gesamtbelange des Berufs-
stands. 

Name, Vorname, Adresse, 
sonstige personenbezogene 
Daten, die zur Erfüllung der 
gesetzlichen Aufgaben benö-
tigt werden; ggf. Forderungs-
daten 
 
Die WPK erhebt die o.g. 
Daten bei 
 
 Mitgliedern 
 Dritten (Mandanten von 

Mitgliedern, Wettbewer-
bern, anderen Personen). 

 von WPK mandatierter 
Rechtsanwalt (Gerichts-
verfahren bei UWG-
Fällen) 

 Berufskammern eines 
anderen freien Berufs 

 Staatsanwaltschaften (bei 
Strafanzeige)  

 Gerichte (bei Strafpro-
zess). 

 

Bei Weitergabe an andere 
Dritte dient dies zur Sach-
verhaltsermittlung oder zur 
Rechtsdurchsetzung. 

10 Jahre (analog § 126a  
Abs. 1 WPO) 

 


